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 Veröffentlicht am 07.11.1956

Norm

AußStrG §16 BII2m

AußStrG §72

Rechtssatz

Nichtigkeit liegt im Falle der Ablehnung der amtswegigen Durchführung einer Verlassenschaftsabhandlung nicht vor,

weil das Verlassenschaftsgericht damit keinen nichtigen Akt gesetzt hat, der zu beseitigen wäre.
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